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Es gibt für beinahe jedes Ehejahr eine 
Bezeichnung, die diese zum Hoch-
zeitsjubiläum macht. 

Für Marion und Fabian Mair ist es die 
grüne bzw. weiße Hochzeit. Wir wün-
schen euch zu eurem großen Tag nur 
das Beste! Ihr habt euch füreinander 
entschieden und wagt einen großen 
Schritt, der euch ein Leben lang mit-
einander verbinden wird.

Gerti und Franz Steiner feiern bereits 
den 50. Hochzeitstag. 

Glückwunsch
zur Geburt!

Wenn aus Liebe Leben wird, 
bekommt das Glück einen 

Namen ...

Mathea Islitzer
geboren am 08.10.2020

Eltern:
Kathrin und Thomas Islitzer

Goldene Hochzeit
50 Jahre

Gertraud und Franz Steiner

Um den vollen Wert des Glücks 
zu erfahren, brauchen wir je-
manden, um es mit ihm zu 

teilen!
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Hochzeitsjubiläum und Hochzeit
Die Gemeinde Prägraten a.G. gratuliert recht herzlich!

Grüne/weiße
Hochzeit

Marion und Fabian Mair

Wie Gold hat die Ehe allem standge-
halten und sich als fest und kostbar 
erwiesen. Eine gute Ehe hängt von 
zwei Dingen ab: 

Erstens, den richtigen Menschen 
zu finden und zweitens, der richtige 
Mensch zu sein. 

Liebe Brautpaare!

Wir gratulieren euch von ganzem  
Herzen zu eurem großen Tag und 
wünschen für die Zukunft alles Gute!

PRÄMobil
Wir fahren für Dich
Tel.: 0670 406 52 42

Rufdienst von Montag - Freitag:
08:00 Uhr - 11:15 Uhr
13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Beförderungsbedingungen beachten!
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Gemeinschaftsprojekt von Land  
Tirol und Gemeinde Prägraten a.G.
Die L 24 Virgentalstraße wurde im 
Gemeindegebiet von Prägraten im 
Bereich Bobojach-Wallhorn in den 
letzten eineinhalb Jahren auf einer 
Länge von rund 1,4 Kilometern gene-
ralsaniert. Nun sind die Arbeiten an 
den beiden Baulosen abgeschlossen. 

„Die L 24 Virgentalstraße ist die Le-
bensader für das Virgental schlecht-

Generalsanierung Virgentalstraße
zwischen Bobojach und Wallhorn abgeschlossen

hin. Deshalb investiert das Land lau-
fend in die Sicherheit dieser wichtigen 
Verbindung. Mit Fertigstellung des ak-
tuellen Bauvorhabens haben wir die 
Verkehrssicherheit weiter verbessert, 
aber neben der Landesstraße auch 
eine Datenautobahn errichtet“, sehen 
LHStv Josef Geisler und Bgm Anton 
Steiner in dem 3,35 Millionen-Euro-
Gemeinschaftsprojekt von Land und 
Gemeinde eine wichtige Investition 
für den ländlichen Raum. 

Im Zuge der Generalsanierung wur-
de der gesamten Straßenunterbau 
erneuert. Bei sehr schlechten Unter-
grundverhältnissen wurde auch ein 
Bodenaustausch vorgenommen. Der 
gesamte Straßenabschnitt wurde 
neu asphaltiert. Zusätzlich wurde die 
Entwässerung dem Stand der Tech-
nik angepasst. In einer bergseitigen  
Sickermulde werden die insbeson-
dere im Frühjahr stark anfallenden 
Hangwässer gefasst und in die Isel 
abgeleitet. 2,5 Kilometer Entwässe-
rungsleitungen wurden eingebaut. 

Geht es auf der Straße um Sicherheit, 
geht es neben der Straße in erster  
Linie um Geschwindigkeit. 

Die Bauarbeiten wurden seitens der 
Gemeinde dazu genutzt, nicht nur  
die Wasserleitungen zu erneuern, 
sondern auch Glasfaserkabel für 
schnelles Internet zu verlegen. Gera-
de jetzt, wo das Arbeiten von zuhause 
aus zunimmt und Schüler im Home 
Schooling sind, sei das eine wich-
tige Investition, sind LHStv Geisler  
und Bgm Steiner überzeugt. 

Wohin mit dem Biomüll?
Recyclinghof Prägraten a.G.

Prinzipiell ist es möglich, die Kompostierung der eigenen 
Bioabfälle selbst zu übernehmen. 

Etwa 1 bis maximal 2 Quadratmeter reichen aus, um  
einen kleinen Komposthaufen anzulegen. Dort können die 
Küchen- und Gartenabfälle einfach entsorgt werden und 
die dabei entstehende, nährstoffreiche Erde im Garten 
wiederverwendet werden.

Hat man keine Möglichkeit der eigenen Kompostie-
rung, kann man den Biomüll mit den Biomüllsäcken der  
Gemeinde Prägraten a.G. jeden Freitag und Samstag im  
Recyclinghof entsorgen.

Diese „Biomüllsäcke“, sind durch die Beschaffenheit aus 
Maisstärke biologisch hergestellt und somit abbaubar. Die 
Bioabfälle können in diesen Säcken gesammelt und spä-
ter ohne Bedenken gemeinsam mit dem Bioabfall in den 
braunen Tonnen entsorgt werden. 

Öffnungszeiten Recyclinghof:

Freitag 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Die Biomüllsäcke können in den Parteienverkehrszeiten 
in der Gemeinde Prägraten a.G. abgeholt werden. 

Die Kosten betragen für 26 Biomüllsäcke (10L) € 11,70.

Was passiert mit den Abfällen?

Die gesammelten Bioabfälle werden in der Kompostier-
anlage in Matrei i.O. wieder zu wertvoller Komposterde 
verarbeitet. 

Was gehört in den Biomüll?

Biomüll: Obst- und Gemüsereste, verdorbene Lebens-
mittel und Lebensmittelreste, Eierschalen, Kaffeesatz 
und -filter, Teesatz und -beutel, Schnittblumen, Holzwolle, 
Holzkohle u. -asche, Gartenabfälle

Kein Biomüll: künstl. Katzenstreu, Staubsaugerbeu-
tel, Wegwerfwindeln, Zigarettenstummel, Problemstoffe, 
Restmüll, Asche von Kohleöfen, Verpackungen
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Aus dem Gemeinderat 
Sitzung vom 15.11.2020

Die Niederschrift der GR-Sitzung vom 
9. Oktober 2020 (GR/005/2020) wird 
genehmigt und ordnungsgemäß un-
terfertigt.

(einstimmig)

-----------------------------
Änderung des Bebauungsplanes und 
ergänzenden Bebauungsplanes im 
Bereich der Gp. 2830, KG Prägraten 
a.G. (Luchterhandt)

(einstimmig)

-----------------------------
Neuerlassung eines Bebauungspla-
nes im Bereich der Gp. 2316, KG 
Prägraten a.G. (Silvia und Johannes 
Mariacher)

(einstimmig)

-----------------------------
Die Ausführung (Prüfungsnieder-
schrift Nr. 4/2020) werden vom Ge-
meinderat zur Kenntnis genommen 
und die Haushaltsplanüberschreitung 
und deren Bedeckungen werden ge-
nehmigt

(einstimmig)

Auf Antrag des Vorsitzenden wird der 
vorgelegte Untervoranschlag der Frei-
willigen Feuerwehr Prägraten a.G. für 
das Haushaltsjahr 2021 genehmigt.

(einstimmig)

-----------------------------

Der Gemeinderat beschließt die  
Beauftragung von Baumeister Wal-
ter Stemberger für vorbereitende  
Maßnahmen beim Zu- und Umbau 
Kindergarten. Die in diesem Zuge ab-
gerechneten Stunden sind bei Umset-
zung ein Teil des Gesamtauftrages. 

Weiters beauftragt der Gemeinderat 
die Firma GemNova beim Bauvorha-
ben Zu- und Umbau Kindergarten für 
vorbereitende Maßnahmen. Auch hier 
stellen die vorbereitenden Maßnah-
men einen Teil des Gesamtauftrages 
dar.

(einstimmig)

-----------------------------

Auf Antrag des Vorsitzenden be-
schließt der Gemeinderat der Pfar-
re Prägraten a.G. einen einmaligen 
finanziellen Zuschuss in Höhe von 
2.129,89 € zu gewähren

(mehrheitlich)

Anrainerverpflichtungen
Nach den Bestimmungen des § 93 
der Straßenverkehrsordnung haben 
die Eigentümer von Liegenschaften 
in Ortsgebieten mit Ausnahme der  
Eigentümer von unverbauten land- 
und forstwirtschaftlich genutzten  
Liegenschaften dafür zu sorgen, 
dass entlang ihrer Liegenschaft der  
Straßenrand in der Breite von 1 m 
in der Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr von 
Schnee und Verunreinigungen gesäu-
bert sowie bei Schnee und Glatteis 
bestreut ist.

Im Zuge der Durchführung des  
Winterdienstes werden aus arbeits-
technischen Gründen großteils auch 
diese Flächen von der Gemeinde  
geräumt und bestreut, obwohl die  
Anrainer / Grundeigentümer auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen 
selbst zur Räumung und Streuung 
verpflichtet sind.

Winterdienst 2020/2021 in Prägraten a.G.
Welche Verpflichtungen haben Anrainer? INFORMATIONEN

Diese Vorgangsweise wird im Orts-
gebiet auch vornehmlich in der  
Gemeinde Prägraten a.G. praktiziert.

Dazu ist jedoch ausdrücklich darauf 
hinzuweisen, dass

• es sich dabei um eine unverbindli-
che Arbeitsleistung der Gemeinde 
Prägraten a.G. handelt, aus der 
kein Rechtsanspruch abgeleitet 
werden kann;

• die gesetzliche Verpflichtung sowie 
die damit verbundene zivilrecht-
liche Haftung für die zeitgerechte 
und ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Arbeiten in jedem Fall 
beim verpflichteten Anrainer bzw. 
Grundeigentümer verbleibt;

• eine Übernahme dieser Räum- 
und Streupflicht durch stillschwei-
gende Übung im Sinne des § 863 
Allgemeines Bürgerliches Gesetz-
buch (ABGB) hiermit ausdrücklich 
ausgeschlossen wird.

Schneeablagerung
Immer wieder kommt es zu  
Meinungsverschiedenheiten und Dis-
kussionen bezüglich der Ablagerung 
von Schnee, der von Straßen und 
Gehsteigen auf Privatgrundstücke 
geschoben wird. 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben  
haben Eigentümer bzw. die Verfü-
gungsberechtigten die Ablagerung 
von Schnee und Abräummaterial, 
welche von benachbarten Straßen 
stammen, auf ihren Grundstücken zu 
dulden. Gerade auch bei Arbeiten mit 
der Schneefräse ist es unumgäng-
lich, Schnee auf Privatgrundstücke zu  
fräsen.

Schneeablagerungen auf 
Gemeindestraßen
Leider müssen wir immer wieder  
feststellen, dass Anrainer ihren 
Schnee vom Vorplatz und auch von 
Gartenbereichen auf die Gemein-
destraße räumen und somit zu einer 
Verschärfung der sowieso schon an-
gespannten Schneelage auf diesen 
Straßen beitragen.

Schnee vom privaten Grundstück auf 
der Straße zu „entsorgen“ ist nach der 
Straßenverkehrsordnung ausdrück-
lich verboten.

Personen, die diesen Vorschriften 
zuwiderhandeln, können, abgesehen 
von den Straffolgen, zur Entfernung, 
Reinigung oder zur Kostentragung für 
die Entfernung oder Reinigung ange-
halten werden. 

Abschließend wird noch ersucht, 
keine Ablagerungen bei Hydran-
ten vorzunehmen, damit bei Feuer-
wehreinsätzen keine Behinderungen 
auftreten.

Die Gemeinde von Prägraten a.G. 
bedankt sich im Voraus für das Ver-
ständnis der Grundstückseigentümer 
im Interesse der Aufrechterhaltung 
der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüs-
sigkeit des Verkehrs.
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Stellenausschreibung
Reinigungskraft

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Eintritt eine verlässliche Reini-
gungskraft für unsere Bankstelle in  
Prägraten.

Montag bis Freitag
5 - 7 Std./Woche

Nähere Auskünfte

Raiff. Regionalbank Matrei i.O. eGen

Bankstelle Prägraten, Christian Kröll

Tel.: 04877/5235 oder

@: christian.kroell@bankmatrei.at

Einzulösen bei den Prädinger Gastbetrieben:
Gasthaus Großvenediger ------ Restaurant Ortnerhof ------ Adi´s Treff ------ Gasthof Islitzer ------ Pizzeria Petro

GUTSCHEIN

Gültig bis einschließlich 30.04.2021

im Wert von EUR 25,- 

Gutscheine für Jubilare
Unterstützung der Prädinger Gastronomie

Normalerweise ladet die Gemeinde 
Prägraten a.G. alle runden und halb-
runden Geburtstagskinder (65, 70, 
75, 80, 85, 90, 95) zu einem gemein-
samen geselligen Essen in einem 
Prädinger Gastronomiebetrieb ein.

Auch feiern wir alle Hochzeitsjubiläen 
mit einem gemeinsamen Mittages-
sen. Dabei übergibt auch ein Vertreter 
der Bezirkshauptmannschaft Lienz 
die Jubelgabe unseres Landeshaupt-
manns von Tirol. 

Aufgrund der Coronavirus-Krise ist 
es uns heuer leider nicht möglich, 
diese Feierlichkeiten durchzuführen.  

Deswegen haben wir uns eine  
Gutschein-Lösung einfallen lassen.

Gerade die Prädinger Gastronomie 
tut sich in diesen besonderen Zeiten 
alles andere als leicht. 

Daher erhält jeder Jubilar einen Gut-
schein im Wert von € 25,00, welcher 
in allen konzessionierten Gaststätten 
im Gemeindegebiet Prägraten a.G. 
eingelöst werden kann.

Wollen wir hoffen, dass wir im nächs-
ten Jahr, in der Zeit nach Corona,  
unsere geselligen Zusammentreffen 
wieder fortsetzen können.

... wir bieten unterschiedliche Hilfestellung -  
speziell in diesen „besonderen Zeiten“!
Das Angebot der Sozialen Servicestelle richtet sich 
an Menschen, die Hilfe in schwierigen sozialen Problem- 
lagen benötigen. 

Unsere speziell ausgebildeten MitarbeiterInnen (Sozialar-
beiterInnen sowie eine Psychologin) sind persönlich oder 
telefonisch von Montag bis Samstag jeweils von 7 bis 19 
Uhr erreichbar; am Sonntag nur telefonisch! 

Wir wollen Hilfe- und Ratsuchende durch rasche und  
unbürokratische Maßnahmen unterstützen und bieten 
Beratung, Information und die Koordination von verschie-
denen Angeboten und Möglichkeiten. Das besondere 
Augenmerk liegt in der Erwachsenensozialarbeit, wobei 
wir über bereits bestehende Aufgabengebiete des Roten 
Kreuzes (Krisenintervention, Besuchsdienst, Betreuter 
Fahrdienst, Jugendarbeit, …) informieren und VERNET-
ZUNGSARBEIT mit anderen Selbsthilfegruppen und  
speziellen Beratungsstellen anstreben. 

Wir informieren u.a. über diverse Hilfsmöglichkeiten  
(Förderansuchen, Unterstützungsangebote, usw.) und 
vermitteln in Folge weiter zu Ämtern, Behörden und ver-
schiedenen Sozialpartnern.

In Anbetracht der aktuellen Covid-19-Maßnahmen ist eine „aufsuchende“ Betreuung im Bereich Erwachsenensozial-
arbeit in akuten Fällen möglich, im Besuchsdienst leider nicht; unsere sonstigen Angebote werden, den geforderten 
Maßnahmen entsprechend, weiterhin angeboten bzw. durchgeführt!


